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RS OGH 1990/1/26 11Os23/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1990

Norm

StGB §159 Abs1 Z1

Rechtssatz

Tatbestandsmäßig im Sinn des Abs 1 Z 1 und damit auch nach dem Abs 2 des § 159 StGB sind "gewagte" Geschäfte

(hier: Terminspekulationen auf dem Erdölmarkt) nur dann, wenn sie unter Beachtung der dem jeweiligen

Unternehmenstyp adäquaten Regeln kaufmännischer Sorgfaltsp<icht nicht zum ordnungsgemäßen Betrieb des

betre=enden schuldnerischen Geschäftes gehören oder mit den Vermögensverhältnissen des Schuldners im

au=allenden Widerspruch stehen. Ob dies zutri=t, ist nach den Gegebenheiten des Einzelfalles zu beurteilen. Hiebei

bedarf das Tatbestandsmerkmal des "ordnungsgemäßen Betriebes" keine näheren Bestimmung durch die Vorschrift

des § 8 Abs 2 AO.
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